
Deutscher Bundestag
3. Untersuch u ugsa ueschu sn, 
der 18, Wahlperiode 
Der Vorsitzende

Der 3. Untersuchungsausschuss hat in seiner 40. Sitzung am 1. Dezember 2016 beschlossen:

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/6330 und 18/6601) 
durch die

sämtlicher Curricula, insbesondere Lehrpläne und Lehrprogramme, und Lehrmaterialien der 
Schule für Verfassungsschutz sowie der Akademie für Verfassungsschutz im Rahmen der 
berufsbegleitenden Fortbildung insbesondere der Einführungslehrgänge, Grund- und 
Aufbaulehrgänge, Seminare und Sonderlehrgänge zum Untersuchungsgegenstand, und 
insbesondere zu den Lehrfächern Recht der Nachrichtendienste, Rechtsextremismus, 
Beschaffung und Auswertung nachrichtendienstlicher Informationen, Führungs- und 
Kommunikationslehre im gesamten Untersuchungszeitraum

gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des Inneren.
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